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Prof. Dr. jur. Jens LÄcher 
SchlesierstraÅe 79 C
65205 Wiesbaden
___________________________________________________________________________

Stellungnahme

zu dem

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD fÄr ein Gesetz Äber die Landesbeauftragte oder 

den Landesbeauftragten fÄr die hessische Polizei beim Hessischen Landtag

(LandespolizeibeauftragtenG) - Drucks. 18/2322

sowie zu dem 

Antrag der Fraktion der SPD betreffend die GeschÅftsanordnung des Hessischen 

Landtags - Drucks. 18/2359.
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I. Gegenstand des Gesetzentwurfs und Antrags 

Durch den Entwurf f�r ein Gesetz �ber die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftrag-

ten f�r die hessische Polizei beim Hessischen Landtag soll das Amt einer oder eines Lan-

despolizeibeauftragten geschaffen werden. 

Dieses Amt ist als Hilfsorgan des Hessischen Landtags konzipiert worden und soll die 

parlamentarische Kontrolle �ber die hessische Polizei verst�rken. 

Die oder der Landespolizeibeauftragte soll selbstst�ndig oder auf Weisung des Landtags 

t�tig werden, um Grundrechtsverletzungen von Polizeibediensteten oder Verletzungen der 

"Inneren F�hrung" nachzugehen. Ihre oder seine Kompetenzen beschr�nken sich im Gro-

�en und Ganzen auf Informationsrechte sowie das Besuchsrecht s�mtlicher Dienststellen 

und Beh�rden der hessischen Polizei. Die oder der Landespolizeibeauftragte ist gegen-

�ber dem Hessischen Landtag berichtspflichtig. 

Das Amt der oder des Landespolizeibeauftragten ist dem Amt des Wehrbeauftragten 

nachgebildet.1

Der Antrag der Fraktion der SPD betreffend die Gesch�ftsanordnung des Hessischen 

Landtags zielt auf die Vornahme der infolge der Einf�hrung des Amtes erforderlichen 

�nderungen der Gesch�ftsanordnung des Hessischen Landtags.2

II. Problem und ProblemlÄsung 

1. Anlass fÇr den Gesetzentwurf 

Dem Gesetzesentwurf f�r ein Gesetz �ber die Landesbeauftragte oder den Landesbeauf-

1 Gesetz zu Art. 45b des Grundgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom v. 26. Juni 1957 (WBeauftrG, 
BGBl. I S. 652), neu gefasst durch Gesetz v. 16. Juni 1982 (BGBl. I S.  677), zuletzt ge�ndert durch Artikel 15 
Absatz  68 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160). 
2 Gesch�ftsordnung des Hessischen Landtags vom 16. Dezember 1993 (GVBl. I S. 628), zuletzt ge�ndert durch 
Beschluss des Landtags vom 12. Mai 2009 (GVBl. I S. 158).
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tragten f�r die hessische Polizei beim Hessischen Landtag liegen folgende Annahmen 

zugrunde3: 

 In der Vergangenheit seien unangemessene Disziplinarverfahren gegen�ber Polizeibe-

amtinnen und Polizeibeamten des Landes Hessen durchgef�hrt worden.

 Nach erfolgreicher Abwehr von Disziplinarverfahren litten Polizeibeamtinnen und Poli-

zeibeamte des Landes Hessen unter fehlender Anerkennung. 

 Der Umgang mit nach �berwundener Krankheit in den aktiven Dienst zur�ckkehrenden 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sei verbesserungsf�hig. 

 Innerhalb der F�hrungskultur der Polizei Hessen gebe es Probleme. Diese weitere 

Hypothese wird aus den Annahmen zu 1. bis 3. abgeleitet. 

 Aufgrund der hierarchischen Struktur der Polizei sei es f�r Polizeibeamtinnen und Poli-

zeibeamte im Einzelfall schwierig, auf dem ordentlichen Dienstweg Hilfestellung zu er-

halten, wenn der Verdacht einer Einschr�nkung der Menschenw�rde, der Meinungsfrei-

heit oder des Rechtsschutzes bestehe.

2. ProblemlÄsung 

Der Gesetzentwurf schl�gt die Einrichtung des Amtes einer oder eines Landespolizeibe-

auftragten vor. Aufgabe der oder des Landespolizeibeauftragten soll es sein, als Hilfsor-

gan des Hessischen Landtags Verletzungen der Grundrechte von Polizeibediensteten oder 

Verletzungen der Grunds�tze der "Inneren F�hrung" nachzugehen und dem Hessischen 

Landtag hier�ber zu berichten. Als Hilfsorgan des Hessischen Landtags leitet die oder der 

Landespolizeibeauftragte ihre oder seine Befugnisse aus den Befugnissen des Hessischen 

Landtags ab. Zur Aufgabenerf�llung sollen ihr oder ihm insbesondere Auskunftsrechte 

sowie ein Besuchsrecht aller Dienststellen und Beh�rden der hessischen Polizei zustehen. 

3 Drucks. 18/2322, S. 1.
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Die oder der Landespolizeibeauftragte soll durch Weisung des Hessischen Landtags mit 

der Pr�fung bestimmter Vorg�nge innerhalb der Polizei oder mit der Erstellung von Gut-

achten betraut werden k�nnen. Ihr oder ihm soll zudem ein Erschlie�ungsermessen er�ff-

net sein, aus eigener Entscheidung t�tig zu werden, wenn ihr oder ihm Umst�nde bekannt 

werden, die auf eine entsprechende Verletzung schlie�en lassen. 

III. Gegenstand der Untersuchung und Vorgehensweise

1. Gegenstand der Untersuchung 

Dem Unterzeichner fehlt der Zugang zu Erkenntnisquellen, die die in der Gesetzesbe-

gr�ndung aufgef�hrten Befunde verifizieren k�nnten. Ob tats�chlich unangemessene Dis-

ziplinarverfahren durchgef�hrt wurden, rehabilitierten Polizeibediensteten die Anerken-

nung versagt geblieben ist, der Umgang mit Konvaleszenten oder die F�hrungskultur in-

nerhalb der Polizei verbesserungsf�hig sind oder ob es im Einzelfall f�r Polizeibeamte 

und –beamtinnen schwierig ist, auf dem ordentlichen Dienstweg Hilfestellung beim Ver-

dacht von Einschr�nkungen der Menschenw�rde oder anderer grundrechtlich gesch�tzten 

Positionen zu erhalten, kann daher nicht beurteilt werden. 

Gegenstand der Untersuchung kann daher nur sein, ob der Gesetzentwurf unter der An-

nahme der Verifizierung der Annahmen der den Gesetzentwurf einbringenden Fraktion 

ein probates und taugliches Mittel zur Beseitigung oder Vorbeugung entsprechender 

Missst�nde sein kann. Dar�ber hinaus kann Stellung dazu genommen werden, ob der Ge-

setzeszweck gegenw�rtig bereits durch andere Mittel oder Einrichtungen erf�llt wird, so

dass die Schaffung des Amtes des Landespolizeibeauftragten gleichsam "�berfl�ssig" w�-

re, sowie welche absehbaren Wirkungen von der Einf�hrung des Amtes ausgehen k�nnen.

2. Vorgehensweise

Um sich den Antworten auf diese Fragen zu n�hern, ist es zun�chst erforderlich, den 

rechtlich relevanten Aussagegehalt der Vorschriften des Gesetzentwurfs zu ermitteln. Zur 
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Erforschung des Aussagegehaltes von Gesetzen haben sich in der Rechtswissenschaft 

verschiedene Auslegungsmethoden bew�hrt. Zu den Werkzeugen der Gesetzesinterpreta-

tion geh�rt die grammatische Interpretation (die den Wortsinn einer Vorschrift ermittelt), 

die historische Interpretation (die die Entstehungsgeschichte einer Norm z.B. anhand der 

Gesetzesbegr�ndung untersucht), die systematische Interpretation (die den Standort einer 

Bestimmung im Gesetz, ihre Stellung und Funktion sowie ihr Zusammenspiel mit ande-

ren Vorschriften innerhalb der Rechtsordnung untersucht) und die teleologische Interpre-

tation (die die ratio legis untersucht).4

Eine herausragende Bedeutung bei der Beantwortung der Frage, ob die Ziele des Gesetz-

entwurfes erreicht werden k�nnen, hat eine komparative Analyse im Wege der systemati-

schen Auslegung. Da das Amt des Landespolizeibeauftragten hinsichtlich Funktion, Auf-

gaben und Befugnissen sowie der Stellung als parlamentarisches Hilfsorgan ein Abbild 

des nach Art. 45b GG in Verbindung mit � 1 WBeauftrG zu berufenen Wehrbeauftragten 

ist, und der erste Wehrbeauftragte sein Amt bereits 1959 aufgenommen hat, sind dessen 

Funktion, Aufgaben, Stellung und Befugnisse ebenso wie die Wirkungen seiner T�tigkeit 

bereits eingehend historisch, soziologisch und juristisch erforscht worden. Die Frage, ob 

die Einf�hrung einer oder eines Landespolizeibeauftragten zu einer Verbesserung oder 

Beseitigung der in den Gesetzesmotiven aufgef�hrten Befunde beitragen kann, kann da-

her unter Zuhilfenahme der das Amt des Wehrbeauftragten betreffenden Forschungser-

gebnisse erfolgen. Dieser Weg ist nicht nur wegen der nahezu identischen Ausformung 

der �mter in Bezug auf Aufgaben, Stellung und Befugnisse Erfolg versprechend, sondern 

auch wegen der �hnlichkeit von Polizei und Bundeswehr im Hinblick auf deren streng 

hierarchische Struktur. 

Grundlage der komparativen Auslegung ist eine kurze Darstellung des Amtes des Wehr-

beauftragten und der Wirkungen seiner T�tigkeit (Teil IV der Stellungnahme).

Im Anschluss daran erfolgt eine Darstellung und Auslegung der wichtigsten Vorschriften 

des LandespolizeibeauftragtenGE (Teil V). Daran schlie�t sich eine Beurteilung �ber die 

Tauglichkeit der Einf�hrung des Amtes der oder des Landespolizeibeauftragten zur Errei-

4 Stellvertretend f�r alle: Tettinger/Mann, RdNrn. 211 ff. mit weiteren Verweisen.
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chung der gesetzgeberischen Intention (Teil VI) an. Nach einer Einsch�tzung dazu, ob Al-

ternativen zum Amt der oder des Landespolizeibeauftragten zur Erreichung des gesetzge-

berischen Ziels ersichtlich sind - insbesondere ob bestehende Einrichtungen ebenso in der 

Lage sind, die Ziele des Gesetzentwurfs zu erreichen (Teil VII) – erfolgt ein abschlie�en-

de Stellungnahme (Teil VIII). 

IV. Das Amt des Wehrbeauftragten

1. Ziel und Zweck

Das Amt des Wehrbeauftragten wurde zur Verst�rkung5 bzw. Unterst�tzung6 der parla-

mentarischen Kontrolle der Bundeswehr geschaffen. Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrun-

gen des >Dritten Reichs< sollte verhindert werden, dass die seit 1955 im Entstehen be-

griffene Bundeswehr zu einem >Staat im Staate< werden k�nnte7 bzw. sich von Staat und 

Gesellschaft abspaltete.8

Die Aufgabe des Wehrbeauftragten lag von Beginn an in der Kontrolle der Grunds�tze 

der "Inneren F�hrung" und im Schutz der Grundrechte der Soldaten.9

Flankiert wurde die Einf�hrung des Amtes des Wehrbeauftragten durch das politische 

Konzept des "Staatsb�rgers in Uniform"10, das die Akzeptanz der Bundeswehr in der Be-

v�lkerung erh�hen sollte. 

Der erste Wehrbeauftragte nahm  seine T�tigkeit im Jahr 1959 auf. Bereits innerhalb der 

ersten sechs Monate waren 3.368 Eingaben von Soldaten eingegangen.11 Die Mehrzahl 

der Eingaben an den Wehrbeauftragten betrafen in der Anfangszeit Handlungen unmittel-

5 BT-Drucks. II/2150, S. 3; Heun, in: Dreier, Art. 45b GG RdNr. 3; Achterberg/Schulte, in: v.Mangoldt et alt.,   
Art. 45b RdNr. 2; Magiera, in: Sachs, Art. 45b GG Rdnr. 1.

6 Klein, in: Maunz/D�rig, Art. 45b GG RdNr. 26.
7 Klein, in: Maunz/D�rig, Art. 45b GG RdNr. 1.
8 Schlaffer, S. 6, ebenso S. 61 bis 67.
9 Schlaffer, S. 3; Klein, in: Maunz/D�rig, Art. 45b GG RdNr. 2; Martens, S. 107  ff.

10 Klein, in: Maunz/D�rig, Art. 45b GG RdNr. 2.
11 Schlaffer, S. 81 unter Verweis auf Jahresbericht des Wehrbeauftragten 1959, S. 41 bis 43, Anlg. 2.
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barer Vorgesetzter.12 Viele der Eingaben waren von erheblicher �ffentlicher Relevanz.13

In sp�teren Jahren handelte es sich in der Masse der Eingaben um F�rsorge-, Laufbahn-

und Statusfragen – h�ufig betrafen sie die schleppende Bearbeitung von Personalangele-

genheiten14 -, weniger um die Kernbereiche von Grundrechtsverletzungen oder Verst��e 

gegen die Grunds�tze der "Inneren F�hrung".15

Gegenw�rtig wenden sich ca. 6.000 bis 8.000 Soldaten j�hrlich an den Wehrbeauftrag-

ten.16 Die Beschwerden sind vielf�ltig und ber�hren alle Bereiche soldatischer T�tigkeit. 

Sie reichen von den Auslandseins�tzen der Bundeswehr �ber Bef�rderungen, das neue 

Beurteilungssystem, den Auftrag und die Ausstattung von Ausbildungskompanien, die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die klinische Versorgung in Bundeswehrkranken-

h�usern bis hin zur sexuellen Bel�stigung von Soldatinnen.17 In ihrer Mehrzahl handelt es 

sich inzwischen um F�rsorge-, Laufbahn- und Ausstattungsfragen.

2. Gesetzliche Regelung

Neben der Implementierung des Amtes des Wehrbeauftragten im Grundgesetz (Art. 45b 

GG) erfolgte eine einfachgesetzliche Regelung (Gesetz �ber den Wehrbeauftragten des 

Deutschen Bundestages - WBeauftrG -, das am 29. Juni 1957 in Kraft trat18); erg�nzend 

hierzu wurde der Gesch�ftsordnung des Bundestages im Jahr 1965 ein Abschnitt Xa – in-

zwischen Abschnitt X - hinzugef�gt.19

3. Akzeptanzwandel innerhalb der FÇhrung der Bundeswehr

Zun�chst wurde die Einf�hrung eines Wehrbeauftragten von Seiten der F�hrung der Bun-

deswehr als unzweckm��ig angesehen. Es herrschte die Auffassung vor, der Soldat habe 

12 Schlaffer, S. 145.
13 Schlaffer, S. 145.
14 Schlaffer, S. 221.
15 Schlaffer, S. 218.
16 Wilke, S. 36.
17 Jahresbericht des Wehrbeauftragten 2009, BT-Drucks, 17/900, S. 1 ff.   
18 G. v. 26. Juni 1957, BGBl. I S. 652.
19 Bekanntmachung �ber die �nderung der Gesch�ftsordnung des Bundestages vom 16. Februar 1965, BGBl. I 

S. 62.
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zwar de jure das Recht zur Beschwerde, verhalte sich aber illoyal, wenn er von diesem 

Recht Gebrauch mache.20 Der Umstand, dass die Regelung interner Konflikte durch das 

Einschalten des Wehrbeauftragten nach au�en verlagert wurde und nicht mehr allein von 

der politischen und milit�rischen F�hrung kontrolliert werden konnte, bedeutete faktisch 

einen Machtverlust und verst�rkte die Vorbehalte. Zudem hebelte die Appellationsinstanz 

Wehrbeauftragter den Dienstweg aus und der soldatische Alltag war nicht l�nger abge-

schottet, sondern wurde nach au�en hin transparent.21 Der Wehrbeauftragte wurde als 

"Oberaufpasser", sein Jahresbericht als "anprangernd" empfunden. 

Die Skepsis im Hinblick auf das Amt und die T�tigkeit des Wehrbeauftragten teilten auch 

Teile der Bundesregierung, in erster Linie der Minister f�r Verteidigung, der erfolglos 

versuchte, die Aufgaben des Wehrbeauftragten und dessen �ffentlichkeitswirkung zu be-

grenzen.22

Im Laufe der Zeit ver�nderte sich jedoch die Wahrnehmung. Insbesondere wurde erkannt, 

dass der Wehrbeauftragte zwar einerseits Kontrolleur von Vorw�rfen, andererseits - bzw. 

hieraus folgend - Sachwalter der Soldaten im parlamentarischen Raum und gegen�ber der 

�ffentlichkeit war, und dass er zudem Schaden von der Bundeswehr fernhielt.23 Als ob-

jektive Kontrollinstanz war er in der Lage, unberechtigte Kritik von Seiten der Soldaten 

oder Dritter auszur�umen. Hierdurch entlastete er die F�hrung der Bundeswehr.24

Bei der �nderung der Einsch�tzung gegen�ber dem Amt des Wehrbeauftragten spielte 

dessen Verh�ltnis zur �ffentlichkeit eine besondere Rolle. Die Aufkl�rung von 

(un)berechtigten Vorw�rfen gegen�ber Soldaten durch eine neutrale Kontrollinstanz 

"sorgte sowohl f�r einen offeneren Umgang mit der Milit�rpolitik in der �ffentlichkeit in 

Form einer vertrauensbildenden Ma�nahme als auch f�r eine Versachlichung der Ausei-

nandersetzung in den Medien, indem schnell und glaubw�rdig aufgekl�rt sowie informiert 

wurde".25

20 Schlaffer, S. 1.
21 Schlaffer, S. 12 f.
22 Schlaffer, S. 93 ff.
23 Schlaffer, S. 241.
24 Schlaffer, S. 337 ff.
25 Schlaffer, S. 241.
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Das Vorhandensein des Wehrbeauftragten als Appellationsinstanz und die durch ihn 

vorgenommene Information der �ffentlichkeit wirkten vertrauensbildend. Dies umso 

mehr, als Korpsgeist und autorit�res Gepr�ge, die der Bundeswehr anhaften, im Laufe der 

gesellschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik zunehmend misstrauischer be�ugt 

wurden. Das Vertrauen, das durch die unabh�ngige Kontrollt�tigkeit des  

Wehrbeauftragten aufgebaut wurde, wurde auf die Bundeswehr "als Ganzes" �bertragen. 

Die Sorge, dass einzelne M�ngel, die im Jahresbericht des Wehrbeauftragten aufgedeckt 

w�rden, die Bundeswehr und ihre F�hrung in Misskredit bringen k�nnten, wich der Er-

kenntnis, dass der Umstand einer unabh�ngigen Kontrollinstanz, die Information der �f-

fentlichkeit �ber M�ngel und das anschlie�ende Bem�hen M�ngel zu beseitigen, das An-

sehen der Bundeswehr und ihrer F�hrung st�rkte. 

Hierzu trug einerseits auch die Erkenntnis bei, dass der Bericht des Wehrbeauftragten 

keinen Zustandsbericht �ber die Bundeswehr, sondern einen M�ngelbericht darstellt, und 

andererseits, dass eine deutliche Verbesserung der Aufgabenerf�llung der Bundeswehr zu 

verzeichnen war. Die Publizit�t, die der Wehrbeauftragte durch den Jahresbericht ausl�s-

te, bewirkte einen starken Handlungsdruck auf politische Leitung, milit�rische F�hrung 

und Truppe26, so dass M�ngel angegangen und so weit wie m�glich beseitigt oder ver-

mindert wurden. Diese Verbesserungen erstreckten sich auf s�mtliche F�hrungsgrundge-

biete, d.h. Personal, milit�rische Sicherheit, Logistik, Verwaltung, F�hrung und F�h-

rungsmittel.27

Dar�ber hinaus wurde erkannt, dass die T�tigkeit des Wehrbeauftragten die Integration 

der Soldaten in die Gesamtgesellschaft voranbrachte28 und dazu beitrug, dass sich das 

Leitbild des "Staatsb�rgers in Uniform" au�erhalb jedes ernsthaften Streits befand.29

Die wehrhistorische Forschung deckte zudem auf, dass das im Grundgesetz festgeschrie-

ben Amt des Wehrbeauftragten auch die Au�enwirkung der Bundesrepublik positiv be-

26 Schlaffer, S. 277.
27 Schlaffer, S. 274.
28 Schlaffer, S. 5.
29 Dies ist bis heute so geblieben; vgl.  Lammert, S. 6.
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einflusste.30

4. GegenwÉrtige Beurteilung

Die gegenw�rtige Beurteilung des Amtes des Wehrbeauftragten ist, soweit ersichtlich, 

ausnahmslos positiv. Ganz vorherrschend ist die Auffassung, dass sich seine Funktion als 

W�chter der Rechte und der W�rde der Soldaten innerhalb der Streitkr�fte bew�hrt hat.31

Er wird als "selbstverst�ndliches und unverzichtbares Element unserer Verfassungswirk-

lichkeit (…), Mittler zwischen Regierung, Parlament und Bundeswehr sowie Sachwalter 

der Anliegen der Soldatinnen und Soldaten"32 bezeichnet und keinesfalls als l�stiger Kon-

trolleur wahrgenommen, sondern vielmehr als willkommener Helfer, um Probleme in der 

Truppe zu erkennen und auszur�umen.33

V. Analyse des Gesetzentwurfs 

1. Rechtsstellung des Landespolizeibeauftragten

� 1 Abs. 1 des Entwurfes eines LandespolizeibeauftragtenG bestimmt, dass der Landespo-

lizeibeauftragte Hilfsorgan des Hessischen Landtags bei der Aus�bung dessen parlamen-

tarischer Kontrolle ist. 

Der Wortlaut des Gesetzentwurfs ist in Bezug auf die Rechtsstellung der oder des Lan-

despolizeibeauftragten als Hilfsorgan des Hessischen Landtags deutlich und vermeidet 

dadurch die Entstehung unterschiedlicher Rechtsauffassungen34, wie sie zur Rechtsstel-

lung des Wehrbeauftragten vertreten wurden. Insoweit war in der verfassungsrechtlichen 

Literatur zun�chst zum Teil vertreten worden, der Wehrbeauftragte habe eine Doppel-

funktion und hieraus abgeleitet eine Doppelstellung als Wehrbeauftragter und zugleich als 

30 Schlaffer, S. 5.
31 F�r viele: Busch, S. 181 ff.; Klein in Maunz/D�rig, Art. 45b GG RdNr. 89 mit weiteren Verweisen; de MaiziÉ-

re, S. 13.
32 Lammert, S. 6.
33 Schneiderhahn, S. 60.
34 Zusammenfassend Schlaffer, S. 272 ff. 
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Verfassungsorgan, was ihn zur selbstst�ndigen oder sogar ausschlie�lichen Kontrolle der 

Beachtung der Grundrechte der Soldaten erm�chtige und infolgedessen sogar die �ber-

kommene Dreiteilung der Gewalten sprenge.35 Inzwischen hat sich zu Recht die Auffas-

sung durchgesetzt, dass der Wehrbeauftragte ein weisungsabh�ngiges36 Hilfsorgan des 

Bundestages37 ist. 

Nichts anderes kann f�r die oder den Landespolizeibeauftragten gelten, zumal der Wort-

laut des � 1 Abs. 1 des Entwurfs des LandespolizeibeauftragtenG: "Hilfsorgan des Hessi-

schen Landtags" insoweit unmissverst�ndlich ist. Die oder der Landespolizeibeauftragte 

ist damit als Hilfsorgan des Hessischen Landtags angelegt, ohne dass ihr oder ihm Befug-

nisse zust�nden, die �ber den Auftrag dem Landtag Hilfe zu leisten, hinausgingen. Nichts 

anderes l�sst sich aus � 55a des Entwurfs zur �nderung der Gesch�ftsordnung des Hessi-

schen Landtags erkennen, wonach der Landtag der oder dem Landespolizeibeauftragten 

bestimmte Aufgaben zuweisen kann oder ihn mit der Pr�fung von Vorg�ngen oder der 

Erstattung von Gutachten betrauen kann.

Aus der Stellung der oder des Landespolizeibeauftragten als Hilfsorgan des Landtags l�sst 

sich zudem abzuleiten, dass ihre oder seine Befugnisse nicht �ber die Befugnisse des 

Landtags hinausgehen (k�nnen).

2. Wahl des Landespolizeibeauftragten

2.1 Amtsdauer 

Die oder der Landespolizeibeauftragte soll nach � 1 Abs. 2 des Entwurfs eines Landespo-

lizeibeauftragtenG f�r die Dauer der jeweiligen Wahlperiode des Landtags gew�hlt wer-

den. 

35 Hierzu im Einzelnen mit weiteren Nachweisen Klein, in: Maunz/D�rig, Art. 45b GG RdNr. 12 f.; Neun, in: 
Dreier, Art. 45b GG RdNr. 4; Achterberg/Schulte,  in: v.Mangoldt et alt., Art. 45b GG RdNrn. 6ff.; Magiera
in: Sachs, Art. 45b GG Rdnr. 4; Kretschmer in: Schmidt-Bleibtreu et alt. Art. 45b GG RdNr. 4.

36 Radefeldt in: Epping/Hillgruber, Art. 45b GG RdNr. 2.
37 Magiera, in: Sachs, Art. 45b GG RdNr. 3; Klein in: Maunz/D�rig, Art. 45b GG RdNrn. 14 und 43; Achter-

berg/Schulte, in: v.Mangoldt et alt., Art. 45b GG RdNr. 8
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Stimmt die Amtzeit der oder des Landespolizeibeauftragten mit der Wahlperiode des 

Landtags �berein, so kann – f�r die Angeh�rigen der Hessischen Polizei sowie f�r die �f-

fentlichkeit – der Eindruck entstehen, als handele es sich um den oder die Landespolizei-

beauftragte/n der parlamentarischen Mehrheit, nicht aber um die oder den Landespolizei-

beauftragte/n des Hessischen Landtags38.  Nach der Gesetzesbegr�ndung und dem Sinn 

und Zweck des � 1 LandespolizeibeauftragtenGE soll sie oder er aber alleine die parla-

mentarische Kontrolle des Landtags st�rken und kein Instrument der jeweiligen Landes-

regierung oder parlamentarischen Mehrheit sein.  

Empfehlung: 

Um dem Eindruck vorzubeugen, die oder der Landespolizeibeauftragte stelle ein Kon-

trollorgan der jeweiligen parlamentarischen Mehrheit und nicht ein Kontrollorgan des 

Landtags dar, und eine der Aufgabenerf�llung dienende, m�glichst weit reichende Ak-

zeptanz der oder des Landespolizeibeauftragten insbesondere bei den Hessischen Poli-

zeibeamtinnen und –beamten sowie der �ffentlichkeit zu erreichen, sollte deren oder 

dessen Amtszeit von der Wahlperiode des Landtags abweichen.39

2.2  Ñffentlich-rechtliches AmtsverhÉltnis

Zur St�rkung der Unabh�ngigkeit der oder des Landespolizeibeauftragten40 soll diese o-

der dieser "nach Ma�gabe dieses Gesetzes in einem �ffentlich-rechtlichen Amtsverh�ltnis 

stehen" (� 1 Abs. 3 LandespolizeibeauftragtenGE). Hierbei soll auch eine nebenamtliche 

�bertragung m�glich sein. 

Eine nebenamtliche �bertragung kann jedoch im Einzelfall zu Interessenkollisionen f�h-

ren und tr�gt die Gefahr einer zumindest mittelbaren Einwirkung oder Beeinflussung der 

oder des Landespolizeibeauftragten von au�en mit sich. Bereits ein in der �ffentlichkeit 

wahrgenommener Verdacht einer Interessenkollision w�rde das Ansehen und damit die 

38 So Klein, in: Maunz/D�rig, Art. 45b GG RdNr. 22 zur Wahl des Wehrbeauftragten mit weiteren Verweisen.
39 So regelt auch � 14 Abs. 2 S. 1 WBeauftrG in Bezug auf den Wehrbeauftragten eine um die Dauer eines Jah-

res von der Wahlperiode des Bundestages abweichende Amtszeit. 
40 Drucks. 18/2322 S. 7.
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Akzeptanz des Amtes sch�digen.

Empfehlung: 

Um die Unabh�ngigkeit der oder des Landespolizeibeauftragten m�glichst weitgehend 

zu verwirklichen, sollte ein Verbot einer anderen Berufsaus�bung geregelt werden. 

Es sei auf � 14 Abs. 3 WBeauftrG hingewiesen, der – insoweit vorbildlich – regelt, dass 

der Wehrbeauftragte kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf aus-

�ben und weder der Leitung und dem Aufsichtsrat eines auf Erwerb gerichteten Unter-

nehmens noch einer Regierung oder einer gesetzgebenden K�rperschaft des Bundes oder 

eines Landes angeh�ren darf. 

2.3 Abberufung 

Die Abberufung der oder des Landespolizeibeauftragten wird in � 1 Abs. 5 S. 1 Lan-

despolizeibeauftragtenGE an die Voraussetzungen gekn�pft, die bei einem Beamten die 

Entlassung aus dem �ffentlichen Dienst rechtfertigten. 

Diese hohe H�rde erscheint zur Sicherung der Unabh�ngigkeit der oder des Landespoli-

zeibeauftragten erforderlich. 

Allerdings l�sst die Gesetzesformulierung nicht zweifelsfrei erkennen, dass eine Abberu-

fung einzig und allein unter den Voraussetzungen des � 1 Abs. 5 S. 1 Landespolizei-

beauftragtenGE erfolgen kann. 

Empfehlung: 

Im Gesetzesentwurf sollte eine Klarstellung erfolgen, unter welchen Voraussetzungen 

eine Abberufung der oder des Landespolizeibeauftragten m�glich sein soll.
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2.4 RÇcktritt 

Der Gesetzentwurf regelt sowohl in � 1 Abs. 5 S. 3 LandespolizeibeauftragtenGE als auch 

in � 1 Abs. 7 LandespolizeibeauftragtenGE inhaltsgleich das R�cktrittsrecht der oder des 

Landespolizeibeauftragten. 

Empfehlung: 

� 1 Abs. 5 S. 3 LandespolizeibeauftragtenGE oder � 1 Abs. 7 Landespolizeibeauftrag-

tenGE sollten gestrichen werden, da sie inhaltlich identisch sind.

Aus systematischen Gr�nden sollte die Regelung des � 1 Abs. 5 S. 3 Landespolizei-

beauftragtenGE gestrichen werden.

2.5 Stellvertretungsregelung 

� 1 Abs. 6 LandespolizeibeauftragtenGE regelt die Frage der Stellvertretung. Demnach 

bestimmt die oder der Landespolizeibeauftragte als seine Stellvertreterin oder seinen 

Stellvertreter eine Besch�ftigte oder einen Besch�ftigten der Landesbeauftragtendienst-

stelle. 

Konsequent regelt � 1 Abs. 6 S. 3 LandespolizeibeauftragtenGE durch einen Verweis auf 

� 5 Abs. 2 LandespolizeibeauftragtenGE die Unabh�ngigkeit der Stellvertreterin oder des 

Stellvertreters. 

Problematisch erscheint jedoch, dass der Gesetzentwurf der Stellvertreterin bzw. dem 

Stellvertreter nicht s�mtliche Kompetenzen der oder des Landespolizeibeauftragten �ber-

tr�gt. Ihr oder ihm steht nicht das Recht nach � 3 Abs. 1 Nr. 4 Landespolizeibeauftrag-

tenGE zu, alle Dienststellen und Beh�rden der Polizei auch ohne vorherige Anmeldung 

zu besuchen. Dieses Recht steht ausschlie�lich der oder dem Landespolizeibeauftragten 

pers�nlich zu (� 3 Abs. 1 Nr. 4 S. 1 LandespolizeibeauftragtenGE i.V.m. � 1 Abs. 6 S. 3 

LandespolizeibeauftragtenGE). Die Begr�ndung des Gesetzentwurfs beantwortet nicht 
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die Frage, aus welchem Grund der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter diese Kompe-

tenz nicht zustehen soll. 

Der Ausschluss dieser Kompetenz w�re hinnehmbar, wenn sichergestellt w�re, dass die 

Stellvertretung nur einen kurzzeitigen Ausfall der oder des Landespolizeibeauftragten 

kompensierte oder es sich um eine f�r die Funktionsf�higkeit der parlamentarischen Kon-

trolle wenig relevante Befugnis handelte. 

Der Gesetzentwurf bestimmt die oder den Besch�ftigten jedoch f�r die gesamte Zeit der 

Verhinderung des Landespolizeibeauftragten oder f�r den Fall ihres oder seines Aus-

scheidens aus dem Amt bis zur Wahl des Nachfolgers, ohne eine maximale Dauer zu re-

geln. Der Zeit einer – z.B. krankheitsbedingten – Verhinderung oder der Zeitraum zwi-

schen dem Ende der Amtszeit der oder des bisherigen und dem Beginn der Amtszeit der 

oder des neuen Landespolizeibeauftragten kann erheblich sein und im Einzelfall Monate 

oder sogar Jahre andauern. 

Das unangek�ndigte Besuchsrecht geh�rt zu den wichtigsten Kompetenzen der oder des 

Landespolizeibeauftragten. Es gew�hrleistet ihr oder ihm einen "unvorbereiteten" Blick 

auf die Abl�ufe innerhalb der einzelnen Polizeidienststellen und –beh�rden. Kann dieses 

Recht nicht wahrgenommen werden, so entsteht ein Kontrolldefizit. Je l�nger dieses Defi-

zit dauert, desto st�rker wird der Sinn und Zweck der T�tigkeit der oder des Landespoli-

zeibeauftragten in Frage gestellt.

� 17 Abs. 2 WBeauftrG sieht vor, dass dem Stellvertreter des Wehrbeauftragten das Be-

suchsrecht �bertragen werden kann, wenn dessen Vakanz oder Verhinderung l�nger als 

drei Monate andauert. Zu Recht wird in der Literatur das im Einzelfall m�gliche, nicht 

unerhebliche Kontrolldefizit beklagt, das durch die (mindestens) drei Monate andauernde 

Vakanz entsteht.41

41 So beispielsweise Heun, in: Dreier, Art. 45b GG RdNr. 7.

75



Professor Dr. jur. Jens LÇcher   Stellungnahme Drucks. 18/2322 sowie
Drucks. 18/2359   21.10.2010  S. 16

Empfehlung: 

Um eine weitgehende parlamentarische Kontrolle sicherzustellen, sollte der oder dem 

Stellvertreter/in der oder des Landespolizeibeauftragten f�r den Fall deren oder dessen 

Verhinderung oder einer Vakanz das Besuchsrecht von Polizeidienststellen und –

beh�rden zugebilligt werden.

2.6 Sonstiges

Der Gesetzentwurf regelt weder die pers�nlichen Voraussetzungen f�r die W�hlbarkeit 

noch die Frage der Zul�ssigkeit einer m�glichen Wiederwahl der oder des Landespolizei-

beauftragten. Hierdurch entsteht Rechtsunsicherheit.

Empfehlung: 

Sowohl die pers�nlichen Voraussetzungen f�r die W�hlbarkeit als auch die Frage der 

Zul�ssigkeit einer Wiederwahl der oder des Landespolizeibeauftragten sollten geregelt 

werden.

Weder der konkrete Zeitpunkt des Beginns des Amtsverh�ltnisses noch der konkrete 

Zeitpunkt des Endes des Amtsverh�ltnisses sind geregelt. Hierdurch entsteht Rechtsunsi-

cherheit.

Empfehlung: 

Der konkrete Zeitpunkt des Beginns des Amtsverh�ltnisses und des Endes des Amts-

verh�ltnisses sollten geregelt werden.
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3. Aufgaben der oder des Landespolizeibeauftragten

3.1 TÉtigkeit auf Ersuchen des Landtags 

Die oder der Landespolizeibeauftragte wird nach � 2 Abs. 1 S. 1 Landespolizeibeauftrag-

tenGE mit der Pr�fung bestimmter Vorg�nge innerhalb der Polizei und mit der Erstattung 

von Gutachten betraut. Hierin wird zun�chst - trotz der grunds�tzlich weisungsfreien T�-

tigkeit (� 5 Abs. 2 LandespolizeibeauftragtenGE) - eine gegen�ber dem Hessischen Land-

tag bestehende Weisungsgebundenheit hinsichtlich des "Ob" des T�tigwerdens deutlich.42

Diese Einschr�nkung ist jedoch zwingend, da sich die Befugnisse der oder des Landespo-

lizeibeauftragten nur von den Befugnissen des Hessischen Landtags ableiten. Zudem wird 

so gew�hrleistet, dass ein m�glicher Konflikt zwischen dem Hessischen Landtag und der 

oder dem Landespolizeibeauftragten �ber die Frage der Erforderlichkeit einer Pr�fung 

nicht zu Lasten der Aufkl�rung des Sachverhaltes geht. 

Andererseits verbleibt trotz dieser Einschr�nkung eine weit reichende Weisungsunabh�n-

gigkeit der oder des Landespolizeibeauftragten. Die Weisungsfreiheit ist die Regel, die 

partielle Gebundenheit nach � 2 Abs. 1 LandespolizeibeauftragtenGE die Ausnahme; es 

ist eine restriktive Auslegung des Weisungsrechts geboten.43

Der Landespolizeibeauftragte hat das Recht, um eine entsprechende Beauftragung nach-

zusuchen (� 2 Abs. 1 S. 2 LandespolizeibeauftragtenGE). 

Empfehlung:

Um sicherzustellen, dass das parlamentarische Kontrollrecht m�glichst ungeschm�lert 

zur Entfaltung kommt, sollte der Landespolizeibeauftragte verpflichtet werden, dem 

Landtag in kurzen Abst�nden - monatlich, sp�testens aber  viertelj�hrlich - eine Auf-

stellung �ber die Eingaben zuzuleiten, die auf eine Verletzung der Grundrechte von 

42 Zum Wehrbeauftragen Achterberg/Schulte, in: v.Mangoldt et alt., Art. 45b GG Rdnr. 37.
43 Achterberg/Schulte, in: v.Mangoldt et alt., Art. 45b GG Rdnr. 37 zum Wehrbeauftragten.
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Polizeibediensteten oder auf eine Verletzung der Grunds�tze der Inneren F�hrung hin-

weisen.

3.2 TÉtigkeit nach pflichtgemÉÅer ErmessensbetÉtigung

� 2 Abs. 2 LandespolizeibeauftragtenGE erm�chtigt die oder den Landespolizeibeauftrag-

ten, nach pflichtgem��em Ermessen aufgrund eigener Entscheidung t�tig zu werden, 

wenn ihr oder ihm Umst�nde bekannt werden, die 

- auf eine Verletzung der Grundrechte von Polizeibediensteten oder

- auf eine Verletzung der Grunds�tze der Inneren F�hrung 

hinweisen. 

3.2.1 Verletzung der Grundrechte

Der Begriff "Grundrechte" umfasst die Grundrechte einschlie�lich der grundrechtsglei-

chen Rechte, d.h. diejenigen Rechte, die auch verfassungsbeschwerdef�hig im Sinne von 

Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, � 90 BVerfGG sind. 

Fraglich ist, ob die oder der Landespolizeibeauftragte auch bei drohenden Grundrechts-

verletzungen einschreiten darf. Diese Frage wird auch in Bezug auf die Kompetenzen des 

Wehrbeauftragten - � 1 Abs. 3 WBeauftrG hat einen � 2 Abs. 2 Landespolizeibeauftrag-

tenGE entsprechenden Wortlaut - unterschiedlich beantwortet.44

Empfehlung:

Um absehbare juristische Meinungsverschiedenheiten zu verhindern, sollte eine Klar-

stellung vorgenommen werden, ob die oder der Landespolizeibeauftragte auch bei dro-

henden Grundrechtsverletzungen t�tig werden darf.

44 Im Einzelnen hierzu Achterberg/Schulte, in: v.Mangoldt et alt., Art. 45b GG RdNr. 78.
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Indem � 2 Abs. 2 LandespolizeibeauftragtenGE die Formulierung "Polizeibedienstete" 

verwendet, erfasst die Norm nicht nur Grundrechtsverletzungen von Polizistinnen und Po-

lizisten, sondern auch von Angeh�rigen der Polizeiverwaltung.45

3.2.2 Verletzung der GrundsÉtze der "Inneren FÇhrung"

Der Begriff der "Inneren F�hrung" wird im Gesetzentwurf nicht definiert. Es handelt sich 

um  einen unbestimmten Rechtsbegriff46, dessen Inhalt aus den Vorstellungen des Ge-

setzgebers zu entwickeln ist.47

Da der Gesetzentwurf dem WBeauftrG nachgebildet ist, ist es nahe liegend, auf die jenem 

Gesetz zugrunde liegende Definition zur�ckzugreifen. Der Begriff "Innere F�hrung" 

wird, soweit ersichtlich, seit 1953 verwendet. Es steht in einem engen Zusammenhang mit 

der Einf�hrung der Bundeswehr nach dem Zweiten Weltkrieg und sollte zur Entwicklung 

des damals entwickelten Leitbildes des Soldaten als "Staatsb�rger in Uniform" beitragen. 

Der Begriff "Innere F�hrung" wird inzwischen aber auch im Polizeibereich verwendet.48

So gr�ndete das Ministerium des Innern und f�r Sport des Bundeslandes Rheinland-Pfalz 

im Jahr 2003 eine Kommission Innere F�hrung.49

Ganz allgemein kann in Anlehnung an die im Bundeswehrbereich entwickelte Begriffsbe-

stimmung unter "Innerer F�hrung" verstanden werden, dass die Polizei auch in ihrer inne-

ren Struktur und Ordnung den Wertvorstellungen des freiheitlich-demokratischen Rechts-

staates entsprechen soll.50

45 In Bezug auf den Wehrbeauftragten war dies zun�chst bestritten worden. Inzwischen wird �berwiegend ange-
nommen, dass der T�tigkeitsbereich des Wehrbeauftragten auch die Verwaltungsmitarbeiter umfasst (vgl. Ach-
terberg/Schulte, in: v.Mangoldt et alt., Art. 45b GG RdNr. 75). Der insoweit deutliche Wortlaut des � 2 Abs. 2 
LandespolizeibeauftragtenGE vermeidet entsprechende Auslegungsschwierigkeiten.

46 Achterberg/Schulte, in: v.Mangoldt et alt., Art. 45b GG Rdnr. 80.
47 Klein, in: Maunz/D�rig, Art. 45b GG RdNr. 37ff.
48 Vgl. Prigge/Sudek, Innere F�hrung durch Leitbilder? Eine Analyse des Leitbildprozesses bei der Polizei, 

2003.
49 Polizei-Kurier, hrsgg. durch das Ministerium des Innern und f�r Sport Rheinland-Pfalz, Ausgabe April 2004, 

S. 1.
50 So zum Begriff der Inneren F�hrung in der Bundeswehr Radefeldt, in: Epping/Hillgruber, Art. 45b GG RdNr. 

4. 
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Die "Innere F�hrung" umfasst die

- Eingliederung der Polizei in Staat und Gesellschaft (Integration)

- Menschenf�hrung (Interaktion)

- Auswirkungen der Technik auf die Struktur der Polizei (Organisation).51

Weiter pr�zisiert l�sst sich die Innere F�hrung zusammenfassen als Summe aller den ein-

zelnen Polizisten ber�hrenden Ma�nahmen und Verhaltensweisen, die 

- ihn innerhalb der Wertordnung des Grundgesetzes Staat und Gesellschaft zuordnen

- ihn in ein sachgerecht funktionales Gef�ge der Organisation Polizei einbetten 

- seine ihm zustehende staatliche F�rsorge gew�hrleisten und 

- seine Beziehungen zu Vorgesetzten und Kollegen regeln oder beeinflussen.52

Auch Stil- und Umgangsformen werden der Inneren F�hrung zugeordnet.53

Das Fehlen einer Legaldefinition des Begriffs der "Inneren F�hrung" ist zu begr��en. Ei-

ne gesetzlich bestimmte Legaldefinition birgt die Gefahr eines "Hinterherhinkens" der 

Definition hinter im Laufe der Zeit weiterentwickelte Erkenntnisse und ver�nderte gesell-

schaftliche Anschauungen.  

Die Vorteile einer derart "offenen" Inhaltsbestimmung zeigen sich, wenn man die im Zu-

sammenhang mit dem WBeauftrG gesammelten Erfahrungen reflektiert. Hier ist es bis 

heute umstritten, ob das in � 1 Abs. 3 WBeauftrG aufgef�hrte Schutzgut >Grundrechte 

des Soldaten< auch das F�rsorge-, Bef�rderungs- und Haftungsrecht umfasst.54 Da man 

den Inhalt des weiteren Schutzgutes des � 1 Abs. 3 WBeauftrG – der Grunds�tze der "In-

neren F�hrung" – aber im Laufe der Zeit inhaltlich weiterentwickelt hat und inzwischen 

auch das F�rsorge-, Bef�rderungs- und Haftungsrecht dazu z�hlt, misst man dem Mei-

nungsstreit keine praktische Relevanz zu, da der Zust�ndigkeitsbereich des Wehrbeauf-

51 Jahresbericht des Wehrbeauftragten 1968, BT-Drucks. 5/3912, S. 14 ff.
52 Jahresbericht des Wehrbeauftragten 1972, BT-Drucks. 7/334, S. 16 f.
53 Achterberg/Schulte, in: v.Mangoldt et alt., Art. 45b GG Rdnr. 82.
54 Lerche, Grundrechte, S. 529 Fn. 294, zit. nach Klein, in: Maunz/D�rig, Art. 45b GG RdNr. 34.

80



Professor Dr. jur. Jens LÇcher   Stellungnahme Drucks. 18/2322 sowie
Drucks. 18/2359   21.10.2010  S. 21

tragten damit in jedem Fall er�ffnet ist.55 H�tte der Gesetzgeber den Begriff "Innere F�h-

rung" legaldefiniert, so w�re der Handlungsbereich des Wehrbeauftragten in Angelegen-

heiten des F�rsorge-, Bef�rderungs- und Haftungsrechtes bis zu einer inhaltlichen Anpas-

sung der gesetzlichen Definition an die inzwischen ver�nderten gesellschaftlichen An-

schauungen verschlossen geblieben. 

3.2.3 PflichtgemÉÅe ErmessensbetÉtigung

F�r den Landespolizeibeauftragten gilt das Opportunit�tsprinzip. Daraus folgt, dass es 

dem Landespolizeibeauftragten keineswegs frei steht, ob er sich einer Angelegenheit an-

nimmt oder nicht. Vielmehr hat er sein Ermessen pflichtgem�� auszu�ben, d.h. in erster 

Line eine Entscheidung zu treffen, die dem Sinn und Zweck der zur Ermessensbet�tigung 

erm�chtigenden Vorschrift entspricht. 

Sinn und Zweck des � 2 Abs. 2 LandespolizeibeauftragtenGE ist einerseits, dem Schutz 

der Grundrechte, dem – selbstverst�ndlich auch innerhalb des Polizeidienstverh�ltnisses –

eine herausragende Bedeutung zukommt, zur Geltung zu verhelfen. Andererseits soll den 

Grunds�tzen der Inneren F�hrung, die herausgehobene Bedeutung f�r die Stellung der 

Polizei im demokratischen Verfassungsstaat und die gesellschaftliche Akzeptanz der Po-

lizei zur weitgehenden Geltung verholfen werden. Neben diesen Zielen des Gesetzes ist 

bei der Ermessensentscheidung auch das Schutzgut der Funktionsf�higkeit der Polizei zu 

ber�cksichtigen.56

Liegen greifbare Hinweise auf eine ernsthafte Verletzung eines dieser Schutzg�ter vor, ist 

das Ermessen des Wehrbeauftragten, ob er t�tig werden wird, reduziert, im Einzelfall be-

steht sogar eine Pflicht zum T�tigwerden ("Ermessensreduzierung auf Null").57

55 Klein, in: Maunz/D�rig, Art. 45b GG RdNr. 34.
56 So zum Wehrbeauftragten Achterberg/Schulte, in: v.Mangoldt et alt., Art. 45b GG Rdnr. 45.
57 So auch Klein, in: Maunz/D�rig, Art. 45b GG RdNr. 50 zu � 1 Abs. 3 S. 1 WBeauftrG; Achterberg/Schulte, in: 

v.Mangoldt et alt., Art. 45b GG Rdnr. 46. 
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4. Befugnisse des Landespolizeibeauftragten 

Da der Landespolizeibeauftragte Hilfsorgan des Landtags ist, k�nnen seine Befugnisse 

nicht weiter gehen als die des Landtags.58

Die in � 3 LandespolizeibeauftragtenGE aufgef�hrten Befugnisse entsprechen im Gro�en 

und Ganzen den in der Praxis bew�hrten59 Befugnissen des Wehrbeauftragten (� 3 

WBeauftrG). Es fehlt allerdings ein Akteneinsichtsrecht. Das Akteneinsichtsrecht z�hlt zu 

den wichtigsten Informationsm�glichkeiten und -rechten, ohne das eine umfassende Er-

mittlung eines Beschwerdevorgangs h�ufig kaum m�glich sein wird. Ohne Aktenein-

sichtsrecht ist deshalb auch die effektive parlamentarische Kontrolle wesentlich be-

schr�nkt. 

Dies begr�ndet der Gesetzentwurf damit, dass dem Hilfsorgan des Landtags kein Akten-

einsichtsrecht einger�umt werden k�nne.60

Empfehlung: 

Ohne Akteneinsichtsrecht ist die parlamentarische Kontrolle wesentlich eingeschr�nkt. 

Ebenso wie dem parlamentarischen Kontrollorgan Untersuchungsausschuss, dem ein 

Akteneinsichtsrecht nach Art. Art. 82 Abs. 2, zweiter Halbsatz der Verfassung des Lan-

des Hessen61 zugebilligt wird, sollte  auch der oder dem Landespolizeibeauftragten die-

ses Recht zur effektiven Wahrnehmung seiner Aufgaben er�ffnet werden. Das Akten-

einsichtsrecht kann geregelt werden, ohne in den Kernbereich exekutiver Eigenverant-

wortung62 einzugreifen. Auch Belange des Datenschutzes k�nnen gewahrt werden, 

wenn geregelt wird, dass vor der Akteneinsicht das Einverst�ndnis des Petenten einzu-

holen ist. Empfehlenswert w�re zudem eine Bestimmung, die – ebenso wie � 3 Nr. 1 

58 Dieser Gedanke basiert auf der Kompetenzbeschreibung des Wehrbeauftragten bei Klein, in: Maunz/D�rig, 
Art. 45b GG RdNr. 31f.; ebenso Radefeldt, in: Epping/Hillgruber, Art. 45b GG RdNr. 6; Pieroth, in: Ja-
rass/Pieroth, Bodo (Hrsg.), Art. 45b Rdnr. 1.

59 Achterberg/Schulte, in: v.Mangoldt et alt., Art. 45b GG Rdnr. 75 mit weiteren Verweisen.
60 Drucks. 18/2322 S. 8.
61 Verfassung des Landes Hessen v. 1. Dezember 1946 (GVBl. S. 229), zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom 18. 
Oktober 2002 (GVBl. I S. 628).
62 Hierzu BVerfG, Beschl. v. 30.03.2004 – 2 BvK 1/01, Abs. 43 bis 47.
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WBeauftrG – das Akteneinsichtsrecht ausnahmsweise ausschlie�t, wenn zwingende 

Geheimhaltungsgr�nde dies erfordern. 

5. Berichtspflicht 

� 11 Abs. 1 LandespolizeibeauftragtenGE verpflichtet die oder den Landespolizeibeauf-

tragten zum 31. Dezember eines jeden Jahres einen Bericht �ber das Ergebnis ihrer oder 

seiner T�tigkeit vorzulegen. Zu Zwischenberichten ist sie oder er berechtigt, nicht aber 

verpflichtet. 

Die historische Forschung hat zur T�tigkeit des Wehrbeauftragten offen gelegt, dass der 

Bericht aufgrund seiner �ffentlichkeitswirkung63 das wirksamstes Handlungsinstrument 

darstellte bzw. darstellt.64 So arbeitete Schlaffer in seiner 2006 ver�ffentlichten Disserta-

tion heraus, dass zwischen Wehrbeauftragtem, Parlament, Bundeswehr und �ffentlichkeit 

ein komplexes Vierecksystem entstanden sei.65 "Der Kampf um die �ffentliche Meinung" 

habe "in einem erheblichen Ma�e den Umgang der drei Akteure untereinander" bestimmt, 

wobei sich "kein Akteur (…) dauerhaft eine negative Berichterstattung (habe) leisten "66

k�nnen.

Es ist anzunehmen, dass dieses Ergebnis auch auf den Landespolizeibeauftragten �ber-

tragbar ist, da dessen Befugnisse weitgehend identisch mit den Befugnissen des Wehrbe-

auftragten sind. Der Bericht des Landespolizeibeauftragten wird eines der wirksamsten 

Handlungsmittel des Landespolizeibeauftragten darstellen. 

63 Heun, in: Dreier, Art. 45b GG Rdnr. 19.
64 Schlaffer, S. 13 und S. 241 mit Verweis auf Maurer, Helmut, Wehrbeauftragter und Parlament, (Recht und 

Staat in Geschichte und Gegenwart. Eine Sammlung von Vortr�gen und Schriften aus dem Gebiet der gesam-
ten Staatswissenschaften), 1965, S. 43 – 52.

65 Schlaffer, S. 13.
66 Schlaffer, S. 14; zum Wehrbeauftragten als "�ffentliche Person" vgl. insbesondere S. 256 bis 260. 
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6. Entgegennahme, sachliche PrÇfung und abschlieÅende Bescheidung

Die oder der Landespolizeibeauftragte stellt eine zus�tzliche Petitionsinstanz dar.67 Be-

reits hieraus ergibt sich, ohne dass der Gesetzentwurf hierzu eine Regelung enthalten 

m�sste, dass sie oder er zur Entgegennahme von Petitionen bzw. Beschwerden ebenso 

verpflichtet ist wie zur sachlichen Pr�fung und abschlie�enden Bescheidung. 

7. KonkurrenzverhÉltnis Petitionsausschuss versus Landespolizeibeauftragter

Der Antrag betreffend die Gesch�ftsanordnung des Hessischen Landtags schl�gt vor, � 99 

Abs. 1 der Gesch�ftsanordnung zwei S�tze anzuf�gen, die das Konkurrenzverh�ltnis zwi-

schen Landespolizeibeauftragtem und Petitionsausschuss regeln. Demnach werden Petiti-

onen, die beim Petitionsausschuss eingehen, mit Zustimmung der Einsenderin oder des 

Einsenders an die oder den Landespolizeibeauftragten weitergeleitet. Umgekehrt erfolgt 

eine �bersendung von Petitionen, die die oder den Landespolizeibeauftragen erreichen, 

nach Ma�gabe von zwischen der oder dem Landespolizeibeauftragten und dem Petitions-

ausschuss festgelegten Verfahrensgrunds�tzen an den Petitionsausschuss bzw. einen zu-

st�ndigen Fachausschuss. 

Diese Regelung entspricht im Grundsatz der in Anwendung des � 5 Abs. 1 WBeauftrG 

geregelten Kompetenzabgrenzung zwischen Wehrbeauftragtem und Verteidigungsaus-

schuss, wobei die grunds�tzliche Unabh�ngigkeit der oder des Landespolizeibeauftragten 

infolge des Erfordernisses der gemeinsam festgelegten Verfahrensgrunds�tze verst�rkt 

wird. 

8. Weitere Regelungen

� 5 Abs. 1 LandespolizeibeauftragtenGE sowie �� 6 bis 9, 10 S. 1 und 2 Landespolizei-

beauftragtenGE enthalten Regelungen �ber die Amtshilfe, den Erlass allgemeiner Richtli-

nien, die Anwesenheitspflicht der oder des Landespolizeibeauftragten bei Sitzungen des 

67 Vgl. insoweit zum Wehrbeauftragten Achterberg/Schulte, in: v.Mangoldt et alt., Art. 45b GG RdNr. 85 mit 
weiteren Nachweisen.
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Landtags oder des Innenausschusses, das Eingaberecht von Polizeibediensteten sowie den 

Umgang mit anonymen Eingaben.  

Diese Regelungen unterscheiden sich nicht von den inhaltsgleichen Regelungen des 

WBeauftrG. Jene Regelungen haben sich in Bezug auf die T�tigkeit des Wehrbeauftrag-

ten bew�hrt.68 Es sind keine strukturellen Unterschiede oder andere sachliche Gr�nde zu 

erkennen, die ein Abweichen in Bezug auf die oder den Landespolizeibeauftragten erfor-

derlich machten. 

� 10 S. 3 und 4 LandespolizeibeauftragtenGE regelt Einzelheiten in Bezug auf die Ver-

schwiegenheitspflicht der oder des Landespolizeibeauftragten und der ihr oder ihm zuge-

wiesenen Bediensteten, die ihrer oder seiner besonderen Stellung und dem hessischen 

Landesrecht entsprechen. 

� 12 LandespolizeibeauftragtenGE enth�lt Regelungen �ber Sitz und Haushalt. 

VI. Tauglichkeit des Amtes einer oder eines Landespolizeibeauftragten zur Erreichung 

des gesetzgeberischen Ziels

Es stellt sich die Frage, ob die Einf�hrung des Amtes einer oder eines Landespolizeibe-

auftragten ein taugliches Mittel ist, um die in der Gesetzesbegr�ndung aufgezeigten Ziele 

des Gesetzes zu erf�llen. Die oder der Landespolizeibeauftragte soll dazu beitragen, die 

im Gesetzentwurf unter A. aufgezeigten Befunde69 zu beseitigen bzw. zu verhindern. 

1. Unangemessene Disziplinarverfahren

Es ist zweifelhaft, ob die T�tigkeit eines Landespolizeibeauftragten es vermag, unange-

messenen Disziplinarverfahren gegen�ber Polizeibeamtinnen und –beamten vorzubeugen. 

Ein Disziplinarverfahren dient der Durchsetzung der Disziplinargewalt des Dienstherrn 

gegen�ber Beamten. Weder die Einleitung noch die Durchf�hrung oder der Abschluss des 

68 Vgl. nur Achterberg/Schulte, in: v.Mangoldt et alt., Art. 45b GG RdNr. 4.
69 Drucks. 18/2322, S. 1; vgl. die Zusammenfassung oben (S. 3).
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Verfahrens k�nnen durch den Landespolizeibeauftragten beeinflusst werden. Zur Abwehr 

ist – und bliebe – der Beamte auf die Durchf�hrung eines f�rmlichen Rechtsbehelfs- bzw. 

Rechtsmittelverfahrens verwiesen.

Insoweit erscheint die Schaffung des Amtes der oder des Landespolizeibeauftragten nicht 

tauglich zur Abwehr oder Verhinderung unangemessener Disziplinarverfahren.

2. Fehlende Anerkennung nach erfolgreicher Abwehr von Disziplinarverfahren 

Die Frage der Anerkennung von Beamten durch ihre Vorgesetzten geh�rt zur Inneren 

F�hrung. Da unbestritten ist, dass die T�tigkeit des Wehrbeauftragten nicht unwesentli-

chen und zugleich positiven Einfluss auf s�mtliche Bereiche der Inneren F�hrung inner-

halb der Bundeswehr hat und hatte70, kann infolge der ann�hernd identischen Aufgaben 

und Befugnisse des Landespolizeibeauftragten und der �hnlichen hierarchischen Struktur 

der Polizei erwartet werden, dass die oder der Landespolizeibeauftragte �hnlich positive 

Wirkungen auf die Innere F�hrung innerhalb der hessischen Polizei entfalten wird. 

Daher erscheint die Schaffung des Amtes der oder des Landespolizeibeauftragten ein 

taugliches Mittel, um eine St�rkung der Anerkennung von Polizeibediensteten nach er-

folgreicher Abwehr von Disziplinarverfahren herbeizuf�hren. 

3. Der Umgang mit nach Çberwundener Krankheit in den aktiven Dienst zurÇck-

kehrenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sei verbesserungsfÉhig.

Das unter VI.2. Aufgef�hrte gilt gleicherma�en f�r den Umgang mit Konvaleszenten, der 

ebenfalls in den Bereich der Inneren F�hrung f�llt, so dass auch insoweit zu erwarten ist, 

dass die Schaffung des Amtes der oder des Landespolizeibeauftragten positive Wirkun-

gen auf den Umgang mit Konvaleszenten zeitigen wird. 

70 Siehe oben V. (S. 6 bis 10).
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4. Innerhalb der FÇhrungskultur der Polizei Hessen gebe es Probleme. Diese weitere 

Hypothese wird aus den Annahmen zu 1. bis 3. abgeleitet.

Die "F�hrungskultur" der hessischen Polizei ist ein zentraler Bestandteil der Inneren F�h-

rung, so dass ein positiver Einfluss durch die oder den Polizeibeauftragten zu erwarten ist.

Daher ist anzunehmen, dass das Ziel des Gesetzentwurfs, positiv auf die F�hrungskultur 

innerhalb der hessischen Polizei - und zwar unabh�ngig davon, wie weit diese bereits 

entwickelt ist und sich gegenw�rtig darstellt - einzuwirken, durch die Einf�hrung des Am-

tes der oder des Landespolizeibeauftragten erreicht werden wird. Diese Erwartung basiert 

insbesondere auf den Erfahrungen im Zusammenhang mit der insoweit erfolgreichen T�-

tigkeit des Wehrbeauftragten. 

5. Schwierigkeiten infolge der hierarchischen Struktur der Polizei, auf dem ordentli-

chen Dienstweg Hilfestellung bei Verdacht der EinschrÉnkung der MenschenwÇrde, 

der Meinungsfreiheit oder des Rechtsschutzes zu erhalten.

Die Verifizierung dieses Befundes unterstellt, w�rde auch insoweit ein positiver Effekt 

durch die Einf�hrung des Amtes einer oder eines Landespolizeibeauftragten zu erwarten 

sein, da es sich wiederum um einen Bereich der Inneren F�hrung handelt. 

Auch diese Erwartung basiert auf den insoweit sehr positiven Auswirkungen der T�tigkeit 

des Wehrbeauftragten. 

6. Zwischenergebnis

Die unbestritten positiven Auswirkungen der T�tigkeit des Wehrbeauftragten auf die In-

nere F�hrung der Bundeswehr und den Grundrechtsschutz der Soldaten lassen aufgrund 

der weitgehenden Identit�t von Struktur, Aufgaben und Befugnissen des Landespolizei-

beauftragten sowie der �hnlichkeit in der stark hierarchischen Struktur von Bundeswehr 

und Polizei einen �hnlich positiven Einfluss auf die Innere F�hrung der Polizei und den 
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Grundrechtsschutz der Polizeibediensteten erwarten. 

Hierbei wird nicht �bersehen, dass weder die historische Ausgangslage zum Zeitpunkt der 

Entwicklung der Idee des Wehrbeauftragten mit der gegenw�rtigen Ausgangslage ver-

gleichbar ist noch sich die politischen wie gesellschaftlichen Ver�nderungen, denen sich 

die Bundeswehr w�hrend der letzten 61 Jahre seit Aufnahme der T�tigkeit des ersten 

Wehrbeauftragten ausgesetzt gesehen hat, ohne Weiteres auf das Amt des Landespolizei-

beauftragten �bertragen lassen. Aber gerade eine Analyse der T�tigkeitsfelder des Wehr-

beauftragten w�hrend der letzten Jahrzehnte anhand der Jahresberichte zeigt auf, dass sich 

die Beschwerden der Soldaten mit den politischen und gesellschaftlichen Ver�nderungen 

ver�ndert haben. Standen zun�chst Probleme der menschenw�rdigen Behandlung bzw. 

ganz allgemein m�glicher Grundrechtsverletzungen im Vordergrund, hatte sich der 

Wehrbeauftragte mit der Zeit mehr und mehr mit der Versorgung, der Unterbringung und 

der Ausstattung zu besch�ftigen.  

Aufgrund der weitgehenden Identit�t von Stellung, Aufgaben und Befugnissen des Lan-

despolizeibeauftragten und der �hnlichkeit in der streng autorit�ren Struktur von Bun-

deswehr und Polizei kann unterstellt werden, dass m�gliche Beschwerden von Polizeibe-

diensteten dieselben oder �hnliche Problembereiche betreffen werden und im Laufe der 

Zeit mit den Ver�nderungen der politischen und gesellschaftlichen Anforderungen an die 

Polizei ebenfalls eine Wandelung erfahren. 

VII. Alternativen 

Es muss die Frage beantwortet werden, ob Sinn und Zweck des Landespolizeibeauftrag-

tenG bereits durch bestehende Einrichtungen der Hessischen Polizei erreicht werden. Lie-

�e sich feststellen, dass bestehende Einrichtungen – als solche kommen beispielsweise 

Personalrat, Zentraler Psychologischer Dienst, Dienstvorgesetzte, Dienstaufsicht, Polizei-

seelsorge, Behindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte in Betracht – ebenfalls ver-

m�gen, m�sste die Einf�hrung des Amtes der oder des Landespolizeibeauftragten als 

nicht erforderlich angesehen werden. 
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Bei der Beantwortung dieser Frage ist zu differenzieren: Einerseits m�ssen die durch das 

Gesetz beabsichtigten Ziele, andererseits die weiteren Wirkungen der T�tigkeit des oder 

des Landespolizeibeauftragten betrachtet werden. 

1. Gesetzgeberische Ziele

Die gesetzgeberischen Ziele wurden bereits oben wiedergegeben. Im Einzelnen handelt es 

sich um die Beseitigung oder Verbesserung der unter I. 1. (S. 2 und 3) dargestellten Be-

funde.

1.1 In der Vergangenheit seien unangemessene Disziplinarverfahren gegenÇber Poli-

zeibeamtinnen und Polizeibeamte des Landes Hessen durchgefÇhrt worden.

Weder die T�tigkeit des Landespolizeibeauftragten noch die einer der oben genannten 

Einrichtungen vermag zu verhindern, dass unangemessene Disziplinarverfahren durchge-

f�hrt werden. Um festzustellen, ob Disziplinarverfahren angemessen – im Sinne von 

rechtm��ig bzw. verh�ltnism��ig – oder nicht angemessen ist, ist ein statthafter Rechts-

behelf oder ein statthaftes Rechtsmittel einzulegen.

1.2 Nach erfolgreicher Abwehr von Disziplinarverfahren litten Polizeibeamtinnen 

und Polizeibeamte des Landes Hessen unter fehlender Anerkennung.

Personalrat, Zentraler Psychologischer Dienst, Polizeiseelsorge, Dienstaufsicht, Behinder-

tenvertretung und Gleichstellungsbeauftragte k�nnen eine fehlende Anerkennung durch 

Kollegen oder Vorgesetzte weder verhindern noch einfordern. 

Dienstvorgesetzte w�ren hierzu grunds�tzlich in der Lage, jedoch betrifft der Vorwurf der 

fehlenden Anerkennung gerade (auch) diesen Personenkreis, so dass insoweit – die Veri-

fizierung dieses Befunden unterstellt – keine Hilfe zu erwarten ist. 
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1.3 Der Umgang mit nach Çberwundener Krankheit in den aktiven Dienst zurÇck-

kehrenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sei verbesserungsfÉhig.

Das unter VII 1.2. Ausgef�hrte gilt gleicherma�en f�r den Umgang von Konvaleszenten. 

1.4 Innerhalb der FÇhrungskultur der Polizei Hessen gebe es Probleme. 

Dieser, aus den vorherigen Befunden abgeleitete Befund lie�e sich durch die oben aufge-

f�hrten Einrichtungen nicht beheben. Hier k�nnten alleine Dienstvorgesetzte, soweit sie 

"die F�hrungskultur" zu beeinflussen verm�gen, Wirkung entfalten. Sie sind jedoch, die 

Verifizierung dieses Befundes unterstellt, selbst Teil des Problems. 

1.5 Schwierigkeiten, bei einem Verdacht einer EinschrÉnkung der MenschenwÇrde, 

der Meinungsfreiheit oder des Rechtsschutzes auf dem ordentlichen Dienstweg Hilfe 

zu erhalten.

Hier k�nnten Vorgesetzte oder Dienstaufsicht pr�ventive Ma�nahmen ergreifen, um diese 

Befunde - ihre Verifizierung unterstellt - zu beseitigen. Dies ist jedoch nicht zu erwarten, 

sofern Vorgesetzte oder Dienstaufsicht selbst Teil des Problems sein sollten. 

1.6 Zwischenergebnis und Wertung

Andere Einrichtungen als das Amt eines Landespolizeibeauftragen (z.B. Personalrat,

Zentraler Psychologischer Dienst, Dienstvorgesetzte, Dienstaufsicht, Polizeiseelsorge, 

Behindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte) verm�gen – weder alleine noch in ih-

rer Gesamtheit – die gesetzgeberischen Ziele zu erf�llen. Nur in Teilbereichen ist eine ef-

fektive Hilfestellung und Unterst�tzung zu erwarten. 
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2. Öber die gesetzten Ziele hinaus gehende Wirkungen

Das Amt der oder des Landespolizeibeauftragten entfaltet Wirkungen, die weit �ber die 

durch den Gesetzesentwurf aufgezeigten Ziele hinausgehen. 

Aufgrund der �hnlichkeit der Aufgaben, Struktur und Befugnisse von Wehrbeauftragtem 

und Landespolizeibeauftragtem sowie der �hnlichkeit der streng hierarchisch geglieder-

ten Organisationen Bundeswehr und Polizei kann angenommen werden, dass die Wirkun-

gen, die die T�tigkeit des Wehrbeauftragten entfaltet haben – mehr oder weniger deutlich 

– auch dem Amt des Landespolizeibeauftragten zuzuschreiben sein werden. 

Hierzu z�hlen unter anderem: 

- St�rkung der parlamentarischen Kontrolle

- St�rkung des Schutzes der Grundrechte von Polizeibediensteten 

- Verbesserung der F�hrungskultur innerhalb der Polizei 

- Aufdeckung von Missst�nden im Einzelfall und deren Beseitigung "im Generellen"

- Ausr�umung unberechtigter Vorw�rfe, insbesondere gegen�ber der F�hrung der Polizei

- Entlastung der Organisation Polizei sowie der F�hrung der Polizei 

- objektive Kontrolle von Vorw�rfen 

- St�rkung des Vertrauens der Bev�lkerung in die Organisation Polizei 

- Abbau von Vorurteilen von Teilen der Bev�lkerung in Bezug auf den (vermuteten oder 

bestehenden) Korpsgeist und die autorit�re Struktur der Polizei 

- Versachlichung der Auseinandersetzung in den Medien

- St�rkung der Glaubw�rdigkeit der Organisation Polizei 

- St�rkung des Ansehens der Polizei in der Bev�lkerung 

- starker Handlungsdruck auf politische Leitung, polizeiliche F�hrung und andere

Polizeibedienstete zur Beseitigung aufgedeckter Missst�nde bzw. der Wahrnehmung 

aufgezeigter Verbesserungsm�glichkeiten

- Verbesserung der Ausstattung der Polizei

- Verbesserung der Infrastruktur der Polizei 

- St�rkung der "Demokratisierung" der Polizei 
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- Unterst�tzung der Polizeibediensteten z.B. in F�rsorge-, Laufbahn- und Statusfragen

- St�rkung der Menschenw�rde und der Wertsch�tzung der Pers�nlichkeit des einzelnen 

Polizeibediensteten

Eine derart weit reichende Wirkung kann keine der aufgef�hrten anderen Einrichtung al-

leine oder gemeinsam mit anderen Einrichtungen erzielen. 

Sie haben entweder g�nzlich andere Funktionen und Kompetenzen als die oder der Lan-

despolizeibeauftragte (Zentraler Psychologischer Dienst, Polizeiseelsorge) oder bilden 

nur einen marginalen Teilbereich von deren oder dessen Funktionen und Kompetenzen ab 

(Dienstaufsicht, Behindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragter). 

VIII. AbschlieÅende Stellungnahme 

Die Einrichtung des Amtes einer oder eines Landespolizeibeauftragen ist grunds�tzlich in 

bester Weise geeignet, positiv auf die Wahrung der Grundrechte der Polizeibediensteten 

und die Wahrung der Grunds�tze der Inneren F�hrung einzuwirken. Dies l�sst sich insbe-

sondere aus den Ergebnissen der historischen, soziologischen und juristischen Forschung 

zur T�tigkeit des Wehrbeauftragten ableiten. Diese sind auf die T�tigkeit einer oder eines 

Landespolizeibeauftragten weitgehend �bertragbar, da der vorliegende Gesetzentwurf die 

gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Aufgaben, Stellung, Befugnisse und Funktion des 

Wehrbeauftragten zum gro�en Teil inhaltsgleich abbildet und zudem die hierarchische 

Struktur der Polizei der der Bundeswehr �hnlich ist. 

Die konkrete Ausgestaltung des Amtes durch den Gesetzentwurf schr�nkt die Handlungs-

und Investigationsm�glichkeiten einer oder eines Landespolizeibeauftragten und damit 

zugleich die Effektivit�t der parlamentarischen Kontrolle jedoch erheblich ein. 

Dies lie�e sich jedoch �ndern, indem der oder dem Landespolizeibeauftragten - soweit 

dies rechtlich, insbesondere datenschutzrechtlich zul�ssig ist - Akteneinsichtsrechte zuge-

standen w�rden. Zudem m�sste der Vertreterin bzw. dem Vertreter einer oder eines Lan-

despolizeibeauftragten f�r den Fall einer Vakanz oder Verhinderung der oder des Landes-
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polizeibeauftragten das Besuchsrecht des � 3 Abs. 1 Nr. 4 LandespolizeibeauftragtenGE 

er�ffnet werden.

Die Wirkungen, die die Einrichtung des Amtes einer oder eines Landespolizeibeauftrag-

ten entfalten, gehen weit �ber eine m�gliche L�sung der in der Gesetzesbegr�ndung auf-

gezeigten Probleme hinaus. Die oder der Landespolizeibeauftragte ist Kontrollinstrument 

der Legislative gegen�ber der Exekutive, d.h. des Hessischen Landtags gegen�ber der 

hessischen Polizei, Beschwerde- bzw. Appellationsinstanz und Vertrauensperson der Po-

lizeibediensteten und damit Mittler zwischen der Polizei einerseits sowie Staat und Ge-

sellschaft andererseits.71 Damit wird statt der Beseitigung (bzw. der Vorbeugung) punktu-

ell aufgef�hrter Missst�nde ein �bergreifendes Instrument zur Verbesserung des Grund-

rechtsschutzes von Polizeibediensteten sowie zur Verbesserung der Inneren F�hrung bei 

der hessischen Polizei geschaffen. 

71 So in Bezug auf den Wehrbeauftragten Heun, in: Dreier, Art. 45b GG, RdNr. 3.
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Vorsitzenden des Innenausschusses 
im Hessischen Landtag 
- Ausschusssekretariat - 
Schlossplatz 1 - 3 
65183 Wiesbaden 
 
 
 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Bearbeiter München

IC5-2801-2 Herr Karpfinger 21.10.2010
 

Telefon / - Fax Zimmer E-Mail

I A 2.6 
30.06.2010 

089 2192-2259 / -12762 BR4-0144 stmi.polizeieinsatz@polizei.bayern.de

 
 
Mündliche Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtags am 4. 
November 2010 zu dem Gesetzentwurf Drucks. 18/2322 sowie dem Antrag 
Drucks. 18/2359 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

im Vorgriff zur mündlichen Anhörung im Innenausschuss zum Gesetzentwurf der 

Fraktion der SPD für ein Gesetz über die Landesbeauftragte oder den Landesbe-

auftragten für die hessische Polizei beim Hessischen Landtag (Landespolizei-

beauftragtenG), wird wie folgt Stellung genommen: 

 

Ziel des Gesetzentwurfs ist die Schaffung einer neutralen Stelle außerhalb der 

Polizeiorganisation, an die sich ausschließlich Beschäftigte der Polizei mit dienstli-

chen und privaten Problemen wenden können.  

 

Auch in Bayern wurde in der Vergangenheit die Einführung eines Landesbeauf-

tragten für die Polizei diskutiert. Wie die bisherigen Erfahrungen zeigen, bestehen 

sowohl für die Beschäftigten der Polizei, als auch für Bürgerinnen und Bürger, um-

fassende Möglichkeiten, Beschwerden vorzubringen oder Eingaben zu machen, 

weshalb für die Einführung eines Landesbeauftragten in Bayern kein Bedarf gese-

hen wird. 
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Die Bayerische Polizei bietet ihren Beschäftigten eine Vielzahl von Einrichtungen 

und Stellen, an welche sie sich mit dienstlichen und privaten Problemstellungen 

wenden können. Zu nennen sind hier insbesondere die Polizeiseelsorger und Po-

lizeiärzte, der Zentrale Psychologische Dienst der Polizei mit angeschlossener 

Suchtberatung, die Gleichstellungsbeauftragten sowie der Polizeiliche Soziale 

Dienst der Präsidien, dessen Mitarbeiter als regionale Ansprechpartner vor Ort zur 

Verfügung stehen. Zudem können sich die Beschäftigten an die örtlichen Perso-

nalräte bis hin zum Hauptpersonalrat oder an die Berufsvertretungen wenden. 

Nicht zuletzt kann es im Einzelfall auch die Aufgabe des jeweiligen Dienstvorge-

setzten sein, im Sinne eines vertrauensvollen Miteinanders, seinen Mitarbeitern 

als Ansprechpartner in Problemlagen zur Verfügung zu stehen. Damit wurde ein 

sehr effektives polizeiinternes Netzwerk aufgebaut, das sich seit langem bewährt 

hat und verschiedenste, passgenaue Hilfsangebote machen kann. 

 

Ferner steht es jedem Beschäftigten frei, sich im Wege der Parlamentspetition an 

den Bayerischen Landtag zu wenden oder von den ihm zustehenden Antrags- und 

Beschwerderechten Gebrauch zu machen.  

 

Jedes Anliegen, ob von Beschäftigten oder Bürgern, an welche Stelle oder in wel-

cher Form auch immer es vorgebracht wird, wird ernst genommen, geprüft und 

beantwortet. Erforderlichenfalls werden Maßnahmen eingeleitet. 

 

Nach Auffassung unseres Hauses bestehen somit derzeit ausreichend Anlaufstel-

len und Möglichkeiten, jedwedes Anliegen vorzubringen, so dass die Schaffung 

einer weiteren Institution nicht zielführend erscheint. Die Schaffung einer zusätzli-

chen Stelle liefe zudem der Zielsetzung der Bayerischen Staatsregierung zum Bü-

rokratieabbau zuwider.   

 

Auch auf aktuelle  Trends, wie das Phänomen „Gewalt gegen Polizeibeamte“, hat 

das Staatsministerium des Innern bereits frühzeitig reagiert und eine eigene lan-

desinterne Erhebung in Form eines Lagebildes initiiert. Hier werden seit dem 

01.01.2010 relevante Vorfälle gemeldet, erfasst und analysiert. Dadurch wird si-

cher gestellt, dass fortlaufend objektive und aussagekräftige Daten über Straftaten 

zum Nachteil von Polizeibeamtinnen und –beamten erhoben werden. So können 
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gezielt mögliche Handlungsbedarfe im Sinne einer angemessenen Fürsorge er-

kannt werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andrä 
Ltd. Ministerialrat 
 
 

 

98



99



100



101


	Vorblatt.doc
	Binder1.pdf
	01-Herbert.pdf
	Loecher.pdf
	02-Stellungnahme Gesetzentwurf Löcher.pdf
	03-Literaturverzeichnis Stellungnahme Löcher.pdf

	04-101021_Landesbeauftragter Pol Hessen_R.pdf
	05-Bund_der_Steuerzahler.pdf
	06-BDK_LV_Hessen.pdf


